
Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1, 2 u. 4) BauGB

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Gemäß § 16 (3) BauNVO darf die Traufhöhe (Schnittlinie des aufgehenden 
Mauerwerks mit der Dachhaut über der Oberkante der zugeordneten 
Erschließungsstraße) innerhalb der WA 4 Gebiete die festgesetzten Höhen 
über der Oberkante des Fritz-Heitsch-Weges sowie in den WA 2+3 Gebieten 
über der Oberkante des Alten Uentroper Weges nicht überschreiten.

2. Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB.

In dem gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzten Grundstücksstreifen sind 
sämtliche Gehölze zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen sind hier gem § 12 (6) bzw. § 9 (1) BauNVO unzulässig.

3. Anzahl der Wohnungen gem. § 9 (1) Nr. 26 BauGB

In den WA 4 -Gebieten sind höchstens 2 Wohnungen in einem Gebäude zulässig.

4. Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 (1, 4) BauO NRW

4.1 Dächer
4.1.1 Die in einem Baugebiet angegebenen Planzeichen über Dachformen (SD = Satteldach, PD = 
Pultdach) und Dachneigungen  ( z. B. 30 - 35°) sind einzuhalten.
4.1.2 Die Dacheindeckungen sind mit unglasierten Dachziegeln vorzunehmen.

Hinweis

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit), 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde und/oder dem Westf. Museum für Archäologie/Amt für 
Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Telefon: 02761 / 1261, Fax: 02761 / 2466) 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten. (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monaten in Besitz 
zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).


